
Kann der Arbeitgeber eine Versetzung einfach so aussprechen?

Wenn der Arbeitsvertrag keine spezifischen Einsatzorte für den Arbeitnehmer vorsieht,
kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer an verschiedenen Arbeitsorten einsetzen.

Das Rechtsportal AnwaltOnline (https://www.anwaltonline.com) weist ist in diesem
Zusammenhang auf eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz hin.

Im konkreten Fall bestätigte das Gericht, dass der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer im
Rahmen seines Direktionsrechts versetzen durfte.

Änderungen im Arbeitsverhältnis, die der Arbeitgeber im Rahmen des Weisungsrechts
vornehmen kann, gelten nicht als Änderungen der Arbeitsbedingungen gemäß § 2 Satz
1 und § 4 Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG). Dies ist von großer
Bedeutung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Wenn der Arbeitsvertrag keine spezifischen Einsatzorte für den Arbeitnehmer vorsieht,
kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer also im Grundsatz an verschiedenen
Arbeitsorten einsetzen.

Es macht keinen Unterschied, ob im Arbeitsvertrag auf eine Festlegung des Ortes der
Arbeitsleistung verzichtet und diese dem Arbeitgeber im Rahmen seines
Weisungsrechts von § 106 GewO vorbehalten bleibt oder ob der Ort der Arbeitsleistung
bestimmt, aber die Möglichkeit der Zuweisung eines anderen Orts vereinbart wird.

Fehlt es an einer Festlegung des Inhalts oder des Orts der Leistungspflicht im
Arbeitsvertrag, ergibt sich der Umfang der Weisungsrechte des Arbeitgebers aus § 106
GewO. Auf die Zulässigkeit eines darüber hinaus vereinbarten Versetzungsvorbehalts
kommt es dann nicht an.

Weist der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen anderen Arbeitsort zu, unterliegt dies
jedoch der Ausübungskontrolle. Eine „Strafversetzung“ wäre daher beispielsweise nicht
erlaubt.

Diese Entscheidung ermöglicht es Arbeitgebern, flexibel auf betriebliche Anforderungen
zu reagieren, während gleichzeitig die Rechte der Arbeitnehmer gewahrt bleiben.

https://www.anwaltonline.com


Das Aktenzeichen der Entscheidung lautet 2 Sa 424/18.
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Firmeninformationen:

AnwaltOnline, seit 1999 online, ist einer der erfolgreichsten und etabliertesten
Internetanbieter von Rechtsinformationen und -beratung. Zehntausende Seiten bieten
dem an Rechtsfragen Interessierten fundierte Informationen und kostengünstige
Beratung zu allen gängigen Problemlagen des Zivilrechts.
Ob per Newsletter, kostenlosen Tipps und Tricks oder in Form kostenpflichtiger
Rechtsberatungen - AnwaltOnline zeigt stets einen unbürokratischen und
kostengünstigen Weg durch den Paragrafen-Dschungel. Schließlich gilt AnwaltOnline -
Problem gelöst.

Nutzungsbedingungen

Diese Pressemitteilung kann kostenlos und ohne ausdrückliche Genehmigung
verwendet werden, wenn die Urheberschaft von AnwaltOnline unter Nennung der
Webseite https://www.anwaltonline.com/ aufgeführt wird.

Bei Online Medien und ansonsten soweit technisch möglich (zB. PDF) muss auf die o.g.
Webseite mindestens ein Link gesetzt werden.

Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar Ihrer Veröffentlichung zu.

Wenn Sie die Pressemitteilung abändern möchten, sprechen Sie vorab mit uns. Gerade
in rechtlichen Beiträgen kann eine Änderung von Formulierungen schnell zu falschen
Darstellungen der Rechtslage führen!

https://www.anwaltonline.com/arbeitsrecht/urteile/33777/versetzung-per-direktionsrecht
mailto:winter@anwaltonline.com

